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RS OGH 1997/4/29 1Ob71/97s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1997

Norm

BStG §24 Abs5

Rechtssatz

Die Schadenersatzverp4ichtung gemäß § 24 Abs 5 BStG betri6t nur den Bund und nicht auch die von ihm zur Erfüllung

seiner Aufgaben - sei es im Wege des Gesetzes oder mittels Vertrags - herangezogenen Unternehmen, die ein

bestimmtes Werk zu errichten haben. Dessen Haftung gegenüber dem geschädigten Dritten ist auf das im § 1315 ABGB

umschriebene Ausmaß beschränkt.
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